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Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des Kreistages des Landkreises Börde 
vom 29.08.2018 

Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. 2018/BKT/0584: Der Kreistag stellte fest, dass Herr Matthias Schwenke von 
der Fraktion der CDU als Mitglied des Kreisausschusses zum 07.09.2018 gemäß der vom 
Kreistag bestimmten Sitzverteilung bestimmt worden ist.
Beschluss Nr. 2018/BKT/0577: Der Kreistag stellte fest, dass Frau Andrea Hasselmann von 
der Fraktion der CDU als Mitglied des Kultur- und Sozialausschusses gemäß der vom Kreis-
tag bestimmten Sitzverteilung bestimmt worden ist.
Beschluss Nr. 2018/BKT/0585: Der Kreistag bestellte auf Vorschlag der Fraktion der CDU 
Herrn Michael Webel als Mitglied des Verwaltungsrates der Anstalt öffentlichen Rechts 
„Kommunalservice Landkreis Börde AöR“ zum 07.09.2018.
Beschluss Nr. 2018/BKT/0575: Der Kreistag des Landkreises Börde erteilte dem Verwal-
tungsrat der Kreissparkasse Börde die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017.
Beschluss Nr. 2018/38/0578: Der Kreistag beschloss: 1. die Durchführung eines verwaltungs-
rechtlichen Auswahlverfahrens für die Erteilung von Genehmigungen zur Notfallrettung und 
zur Durchführung der qualifizierten Patientenbeförderung sowie zur rettungsdienstlichen Be-
wältigung eines Ereignisses mit einer großen Anzahl von erkrankten oder verletzten Personen 
gemäß § 1 Abs. 1 i. V. m. § 13 und im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 Rettungsdienstgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) als Dienstleistungskonzessionen an die gemäß § 12 
Abs. 2 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt im Katastrophenschutz mitwir-
kenden rettungsdienstlichen Leistungserbringer in transparenter, fairer und diskriminierungs-
freier Weise für einen Zeitraum von sechs Jahren mit Verlängerungsoption um weitere sechs 
Jahre;
2. die öffentliche Bekanntmachung des Auswahlverfahrens auf der e-Vergabe-Plattform des 
Landes Sachsen-Anhalt mit abschließendem Aufführen der für die Auswahl maßgeblichen 
Kriterien;
3. die Forderung von Nachweisen zur Zuverlässigkeit, über die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit sowie über die technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Bieter;
4. die Zulassung nur derjenigen Angebote der Bieter zur Entscheidung über die Auswahl der 
Leistungserbringer, die die geforderten Nachweise zur Eignung vollständig und fristgemäß 
erbracht haben;
5. die Auswahl unter den Angeboten der Leistungserbringer anhand der Kriterien Leistungs-
preis und Qualität – im Rahmen von durch die Bieter zu erstellenden Konzepten – im Verhält-
nis 30 % zu 70 %.
Beschluss Nr. 2018/BKT/0553-1: 1. Der Kreistag hob den Beschluss 2018/BKT/0553 vom 
09.05.2018 über die Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 2019-2023 auf.
2. Der Kreistag bestimmte aus der als Anlage beigefügten Bewerberliste 6 Bürgerinnen und 
Bürger, die in die Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 2019-2023 aufzunehmen sind.
Beschluss Nr. 2018/BKT/0572: Der Kreistag wählte die in Anlage 1 aufgeführten sieben Ver-
trauenspersonen als Beisitzer des Schöffenwahlausschusses beim Amtsgericht Haldensleben.
Beschluss Nr. 2018/BKT/0573: Der Kreistag wählte die in Anlage 1 aufgeführten sieben Ver-
trauenspersonen als Beisitzer des Schöffenwahlausschusses beim Amtsgericht Oschersleben.
Haldensleben, 30.08.2018
gez. Walker
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am 12.09.2018

Die nächste Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses findet am Mittwoch, den 12.09.2018, 
um 17:00 Uhr, im Sitzungssaal 1 (E0-300.1) des Landkreises Börde im Verwaltungsgebäude 
in der Bornschen Straße 2 in 39340 Haldensleben, zu folgender Tagesordnung statt:
Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der Be-

schlussfähigkeit
2 Feststellung zum Änderungsbedarf der Tagesordnung
3 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 30.05.2018
4 Vorlagen
4.1  Aktueller Stand des „Integrierten Kreisentwicklungskonzeptes“
5  Mündliche Information zur Rückübertragung der Schulträgerschaft Gemeinschaftsschule 

Sülzetal
  Berichterstatter: Frau Friederike Hecht, Fachdienstleiterin Bildung und Frau Elke Witzel, 

Fachdienstleiterin Recht, Ordnung und Kommunalaufsicht
6 Information zum Entwicklungsstand Kreisleihverkehr
 Berichterstatter: Herr Andreas Baumeister, Koordinator Kultur und Sport
7 Anträge, Anfragen und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
8  nichtöffentlich zu beratende Themen
Öffentlicher Teil
9 Schließung der Sitzung
Haldensleben, 30.08.2018

gez. Walker
Landrat
Landkreis Börde
Der Landrat

Hinweisbekanntmachung
Der Landkreis Börde als zuständige Behörde für das Düngerecht gibt nachfolgende In-
formationen zur Herbstdüngung 2018
Auf der Internetseite www.llg-lsa.de sind zu düngerechtlichen Vorgaben Informationen und 
Hinweise veröffentlicht, die entsprechend beachtet und umgesetzt werden müssen.
1.  Aufgrund vieler Nachfragen zur Möglichkeit der Düngung von Zwischenfrüchten, insbe-

sondere aufgrund der derzeitig herrschenden trockenen Witterung hat das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt (MULE) die Bedingun-
gen für eine Düngung im Spätsommer/ Herbst 2018 dargestellt. 

  Diese Informationen können auf der Website der LLG Bernburg unter dem Link 
  https://llg.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LLFG/

Dokumente/04_themen/pfl_ernaehr_duengung/veroeffentlichungen/18_hinweise-herbst-
duengung-und-trockenheit.pdf abgerufen werden. 

2.   Für die Ermittlung des  Düngebedarfs für die Herbstdüngung 2018 ist ein Formblatt zu 
verwenden. Dieses ist auf der Internetseite der LLG Bernburg unter dem Link

  https://llg.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LLFG/
Dokumente/04_themen/pfl_ernaehr_duengung/veroeffentlichungen/18_formblatt-
herbstduengung_druck.pdf zu finden. 

3.  Weitere Hinweise zur Umsetzung der Düngeverordnung und zur Herbstdüngung 2018 
können unter dem Link 

  https://llg.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LLFG/
Dokumente/04_themen/pfl_ernaehr_duengung/veroeffentlichungen/18_hinweise-herbst-
duengung-und-trockenheit.pdf eingesehen werden. 

4.  Am 17.07.2018 hat die Landesregierung Sachsen-Anhalt die „Verordnung über Aufzeich-

nungs- und Meldepflichten zum Verbleib von Wirtschaftsdünger des Landes Sachsen-
Anhalt“ (WDüngVerbleibVO LSA) erlassen. Die Verordnung verpflichtet jeden Betrieb, 
der in der Summe mehr als 200 t Wirtschaftsdünger und sonstige Stoffe im Kalenderjahr 
abgibt und/oder aufnimmt, in dem vom Land Sachsen-Anhalt bereitgestellten Meldepro-
gramm zu melden. 

  Unter folgendem LINK sind das Meldeprogramm mit seinen Einzelheiten und der Frage-
Antwort-Katalog zur VO und zum Meldeprogramm zu finden:

  https://llg.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LLFG/
Dokumente/04_themen/pfl_ernaehr_duengung/lvo_wirtschaftsduenger/frage-antwort-
katalog.pdf

  Zugang (PIN und Betriebsnummer) zum Meldeprogramm können mit folgendem Form-
blatt beantragt werden: 

  https://llg.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LLFG/
Dokumente/04_themen/pfl_ernaehr_duengung/lvo_wirtschaftsduenger/antragsformular-
betriebsnummer.pdf

Haldensleben, 27.08.2018
gez. Dieter Torka
Fachdienstleiter Natur und Umwelt
Landkreis Börde
Betriebsausschuss „Straßenbau und –unterhaltung“

Bekanntmachung der Sitzung des Betriebsausschusses „Straßenbau und 
-unterhaltung“ am 12.09.2018

Die ordentliche Sitzung des Betriebsausschusses Straßenbau und -unterhaltung findet am 
Mittwoch, 12.09.2018, 16:00 Uhr, Beratungsraum des Eigenbetriebes „Straßenbau und -un-
terhaltung“ HDL, 39340 Haldensleben, Schützenstraße 49, zu folgender Tagesordnung statt:
Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der Be-

schlussfähigkeit und der Tagesordnung 
2 Feststellung der Niederschrift der Sitzung vom 27.03.2018 - öffentlicher Teil 
3 Fragestunde für Einwohner 
4 Anträge, Anfragen, Anregungen 
5 Mündliche Information zum Radwegekonzept des Landkreis Börde 
6  Mündliche Information zum Zustand der Straßen und Brücken im Landkreis und Infor-

mation zur finanziellen Lage des Eigenbetriebes Straßenbau und -unterhaltung 
Nichtöffentlicher Teil
7 Feststellung der Niederschrift der Sitzung vom 27.03.2018 - nichtöffentlicher Teil 
8 Vorlagen 
8.1 Grundstücksangelegenheit in Cröchern 
9 Nichtöffentlich zu behandelnde Angelegenheiten 
10 Bericht der Betriebsleitung 
Öffentlicher Teil
11 Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
12 Schließung der Sitzung 
Haldensleben, 27.08.2018
gez.  Prost
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